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Hanse- und Universitätsstadt 
Rostock

Der Oberbürgermeister

Beschlussvorlage
2021/BV/1882

öffentlich

Entscheidendes Gremium:
Bürgerschaft

fed. Senator/-in:
OB, Claus Ruhe Madsen

Federführendes Amt:
Eigenbetrieb TZR & W

Beteiligt:
Rechts- und Vergabeamt
Zentrale Steuerung
Kämmereiamt
Senatsbereich 2 Finanzen, Digitalisierung und 
Ordnung

Dritte Satzung zur Änderung der Satzung der Hanse- und 
Universitätsstadt Rostock zur Erhebung der Kurabgabe 
(Kurabgabesatzung)
Geplante Beratungsfolge:
Datum Gremium Zuständigkeit

07.04.2021 Ausschuss für Wirtschaft und Tourismus Empfehlung
08.04.2021 Finanzausschuss Empfehlung
13.04.2021 Ortsbeirat Seebad Warnemünde, Seebad 

Diedrichshagen (1)
Empfehlung

14.04.2021 Ortsbeirat Seebad Markgrafenheide, Seebad Hohe 
Düne, Hinrichshagen, Wiethagen, Torfbrücke (2)

Empfehlung

21.04.2021 Bürgerschaft Entscheidung

Beschlussvorschlag: 
Die dritte Satzung zur Änderung der Satzung der Hanse- und Universitätsstadt Rostock zur 
Erhebung der Kurabgabe (Kurabgabesatzung – Anlage 1) wird beschlossen.

Beschlussvorschriften: 
§ 22 Abs. 3 Nr. 6 Kommunalverfassung M-V

bereits gefasste Beschlüsse: 
- Nr. 0102/01-BV 
- Nr. 0734/07-BV

Sachverhalt:
Die Weiterentwicklung der touristischen Infrastruktur und des touristischen Angebots in 
den prädikatisierten Kurorten Diedrichshagen, Warnemünde, Hohe Düne und 
Markgrafenheide bildete in den vergangenen Jahren einen zentralen Arbeitsschwerpunkt 
der Tourismus-zentrale Rostock & Warnemünde. Die Erhebung der Kurabgabe spielt 
hierbei eine wichtige Rolle, um die notwendigen finanziellen Mittel zur stetigen Erhöhung 
der Aufenthaltsqualität in den prädikatisierten Kurorten zu vereinnahmen.

Beispielhaft hierfür seien nachfolgend genannt: 

• die ganzjährige qualitative und quantitative Erweiterung des 
Veranstaltungsangebotes; 

• die Neuausweisung des Terrainkurwegenetzes im gesamten Seebadbereich;
• die Erweiterung der Anzahl barrierearmer Strandzugänge oder auch
• der Ausbau des Umweltmanagements. 
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Dabei sind seit dem Jahr 2008 keinerlei Änderungen in der Höhe der Kurabgabe 
vorgenommen worden. Gleichzeitig sind jedoch die Aufwendungen für die 
Tourismuszentrale Rostock & Warnemünde insbesondere für Leistungen gemäß § 11 
Kommunalabgabengesetz - M-V Abs. 1 wie z. B. für die Herstellung, Anschaffung, 
Erweiterung, Verbesserung, Erneuerung, Verwaltung und Unterhaltung der zu Kur- und 
Erholungszwecken bereit-gestellten öffentlichen Einrichtungen in den prädikatisierten 
Kurorten Diedrichshagen, Warnemünde, Hohe Düne und Markgrafenheide seit dem In-
Kraft-Treten der geltenden Ersten Satzung zur Änderung der Satzung der Hanse- und 
Universitätsstadt Rostock zur Erhebung der Kurabgabe (Kurabgabesatzung) vom 
01.01.2008 über das gesamte Jahr betrachtet erheblich gestiegen – insbesondere im 
Hinblick auf die Kosten der Wasserrettung an den Stränden in Warnemünde und 
Markgrafenheide sowie in der ganzjährigen Betrachtung im Bereich der Strandreinigung, 
der Bewirtschaftung der Toiletten sowie der Beseitigung von Schäden infolge von Stürmen 
und Hochwasser.

Hinzu kommen auch die notwendig gewordenen, erforderlichen erhöhten Sicherheits- und 
Hygienestandards für die stattfindenden (Groß-)Veranstaltungen in Rostock & 
Warnemünde. 

Die Tourismuszentrale Rostock & Warnemünde ist gehalten in regelmäßigen Abständen, 
die vom Eigenbetrieb erlassenen Satzungen in Bezug auf Aktualität und auf die 
erforderliche Kalkulationsgrundlage zu prüfen.

Nach der vorgenommenen Überprüfung und der damit einhergehenden Angleichung der 
Kurabgabe auf einheitliche 2,25 EUR in allen Seebädern der Hanse- und Universitätsstadt 
Rostock sowie der Ausweisung einer ganzjährigen Saison vom 01.01.-31.12. eines Jahres 
wird ein angemessener Ausgleich zwischen der Kurabgabenerhebung auf der einen Seite 
und den verursachten ganzjährigen Aufwendungen im Seebad und Kurwesen auf der 
anderen Seite erreicht. 

Mit der in Anlage 3 aufgeführten Kurabgabenkalkulation wird die Tourismuszentrale 
Rostock & Warnemünde im Wirtschaftsjahr 2021 eine Deckungsquote des 
voraussichtlichen gemeindlichen Aufwandes in Höhe von 90 % erreichen (im Vgl. 73 % in 
2019 gemäß testierten Zahlenwerk). Dabei wird auch sichergestellt, dass die Hanse- und 
Universitätsstadt Rostock aus den Ein-nahmen der Kurabgabe keinen Überschuss für den 
allgemeinen Haushalt erzielen wird. 

Durch die Wirtschaftsprüfer wird jährlich die Kurabgabenkalkulation insbesondere in 
Bezug auf die Deckungsquote überprüft. Sollte diese zu gering sein bzw. zu hoch sein 
(Eigenanteil der Gemeinde min. 10 %) müssen durch die Tourismuszentrale Rostock & 
Warnemünde Maßnahmen in Bezug auf die Kurabgabesatzung erfolgen.

Die Deckungsquote des Ertrages der Kurabgabe ist stets Gegenstand der 
Wirtschaftsprüfung. Die Prüfer raten dringend dazu, den gesetzlich zulässigen 
Höchstanteil anzustreben. Mit der Änderung soll diesem Ratschlag gefolgt werden.

Die Anlage 4 enthält eine aktuelle Übersicht des Bäderverbandes Mecklenburg-
Vorpommern zur Kurabgabe in den Kurorten und Heilbädern in M-V (Auszug). Aus dieser 
geht hervor, dass die Seebäder Warnemünde, Diedrichshagen, Hohe Düne und 
Markgrafenheide auch nach der angestrebten Angleichung weiterhin im 
Beitragsdurchschnitt liegen werden. Im Hinblick auf die Wirtschaftsplanung 2021 können 
mit der vereinnahmten Kurabgabe in der Saison 2021 zusätzliche Einnahmen in Höhe von 
mind. 300 TEUR generiert werden, die entsprechend verursachungsrecht den 
entstandenen Aufwendungen gegenüberstehen. 
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Relativ zeitnah werden darüber hinaus mit dem Projekt Modellregion, beginnend ab dem 
Jahr 2021, insgesamt die Finanzierungsstruktur in der Tourismusregion Rostock & 
Warnemünde tiefgehend analysiert und die Entwicklung von innovativen 
Finanzierungsinstrumenten für die Destination vorangetrieben.

Abschließend wird mit der dritten Satzung zur Änderung der Satzung der Hanse- und 
Universitätsstadt Rostock zur Erhebung der Kurabgabe (Kurabgabesatzung) § 8 Abs. 2 der 
Satzung an die Haftungsregelung in § 11 Abs. 3 KAG M-V angepasst.

Finanzielle Auswirkungen: 

Die Tourismuszentrale Rostock & Warnemünde ist angehalten, alle Möglichkeiten zu 
prüfen und umzusetzen, die Leistungsfähigkeit des Eigenbetriebes aufrechtzuerhalten und 
damit den Haushalt der Hanse- und Universitätsstadt Rostock zu entlasten. Eine 
Anpassung der Kurabgabe über alle vier Seebadbereiche hat entsprechend monetäre 
Auswirkungen auf den Wirtschaftsplan 2021 in Höhe von mind. 300 TEUR und wirkt sich 
somit direkt positiv auf den zu erwartenden Ausgleichsbedarf der Kommune aus. 

Es besteht von Seiten der Tourismuszentrale Rostock & Warnemünde zwingender 
Handlungsbedarf aufgrund der festgestellten veränderten Bedarfe innerhalb der 
Destination sowie auch aufgrund der andauernden Pandemielage.

Die finanziellen Mittel sind Bestandteil der zuletzt beschlossenen Haushaltssatzung.

Weitere mit der Beschlussvorlage mittelbar in Zusammenhang stehende Kosten:

liegen nicht vor.

werden nachfolgend angegeben

Claus Ruhe Madsen

Anlagen
1 Anlage 1 Kurabgabe 2021_dritte Satzung zur 

Änderung_Kurabgabesatzung_final
öffentlich

2 Anlage 2 Kurabgabe 2021_Gegenüberstellung_dritte und zweite 
Satzung_Kurabgabesatzung_final.docx

öffentlich

3 Anlage 3 Kalkulation_Kurabgabe 2021_02.03.2021 öffentlich

4 Anlage 4_Kurabgabe in MV - Übersicht 2020_Auszug.xls öffentlich

X
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Anlage zur Beschlussvorlage 
Nr. 

ORS  -9- S. 1/2

Dritte Satzung zur Änderung der Satzung der Hanse- und 
Universitätsstadt Rostock zur Erhebung der Kurabgabe 
(Kurabgabesatzung)

Aufgrund des § 5 der Kommunalverfassung für das Land Mecklenburg-Vorpommern 
(Kommunalverfassung - KV M-V) in der Fassung der Bekanntmachung vom 13. Juli 2011 
(GVOBl. M-V S. 777), zuletzt geändert durch Artikel 4 des Gesetzes vom 9. April 2020 (GVOBl. M-
V S. 166, 179), und der §§ 1, 2 und 11 des Kommunalabgabengesetzes - KAG M-V in der Fassung 
der Bekanntmachung vom 12. April 2005 (GVOBl. M-V S. 146), zuletzt geändert durch Artikel 4 
des Gesetzes vom 9. April 2020 (GVOBl. M-V S. 166, 179) hat die Bürgerschaft der Hanse- und 
Universitätsstadt Rostock auf ihrer Sitzung am xxx folgende Satzung beschlossen:

§ 1 Änderungen

Die Satzung der Hanse- und Universitätsstadt Rostock zur Erhebung der Kurabgabe 
(Kurabgabesatzung) vom 5. November 2001, veröffentlicht im Amts- und Mitteilungsblatt der 
Hansestadt Rostock Nr. 23 vom 14. November 2001, zuletzt geändert durch die Zweite Satzung 
zur Änderung der Satzung der Hansestadt Rostock zur Erhebung der Kurabgabe 
(Kurabgabesatzung) vom 6. März 2017, veröffentlicht im Amts- und Mitteilungsblatt der 
Hansestadt Rostock Nr. 5 vom 15. März 2017, wird wie folgt geändert:

a) Die Bezeichnung der Kurabgabesatzung wird wie folgt geändert: „Satzung der Hanse- und 
Universitätsstadt Rostock zur Erhebung der Kurabgabe (Kurabgabesatzung)“.

b) In § 1 und § 5 Abs. 1 Punkte 1 und 4 sowie in § 8 Abs. 1 VIII wird der Wortlaut „Hansestadt 
Rostock“ wie folgt ersetzt: „Hanse- und Universitätsstadt Rostock“.

c) § 4 Abs. 3 erhält folgende Fassung:

(3) Die Kurabgabe beträgt je Tag:

ganzjährig
voll ermäßigt

Seebad Warnemünde (Zone 1) 2,25 EUR 1,50 EUR
Seebad Diedrichshagen (Zone 2)
Seebad Hohe Düne (Zone 3)
Seebad Markgrafenheide (Zone 3)

d) § 8 Abs. 2 erhält folgende Fassung:

(2) Zur Frage der Haftung für die rechtzeitige und vollständige Einziehung und Abführung 
der Kurabgabe wird auf die Regelung in § 11 Abs. 3 Kommunalabgabengesetz (KAG    
M-V) verwiesen.
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§ 2 Inkrafttreten

Diese Satzung tritt am Tage nach der öffentlichen Bekanntmachung in Kraft.

Rostock, 

Claus Ruhe Madsen
Oberbürgermeister
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Anlage 2 zur Beschlussvorlage  
Nr.  

Gegenüberstellung der Zweiten und der Dritten Satzung zur Änderung der Satzung der Hanse- und Universitätsstadt Rostock zur Erhebung der Kurabgabe 
(Kurabgabesatzung) 
 
Die dargestellten Änderungen beziehen sich ausschließlich auf §§ 4 und 8 der Satzung der Hanse- und Universitätsstadt Rostock zur Erhebung der 
Kurabgabe. Die Satzung verbleibt ansonsten unberührt.   

1 
 

  

Satzung der Hansestadt Rostock zur Erhebung 
der Kurabgabe (Kurabgabesatzung) in der Fassung vom 
6. März 2017 
 
Die Neufassung berücksichtigt die 
 
a) Satzung der Hansestadt Rostock zur Erhebung der Kurabgabe 
(Kurabgabesatzung) 5. November 2001, veröffentlicht im Amts-und 
Mitteilungsblatt der Hansestadt Rostock Nr. 23 vom 14. November 2001,  
b) Erste Satzung zur Änderung der Satzung der Hansestadt Rostock zur 
Erhebung der Kurabgabe (Kurabgabesatzung) vom 5. November 2007, 
veröffentlicht im Amts-und Mitteilungsblatt der Hansestadt Rostock Nr. 
23 vom 14. November 2007, berichtigt in Nr. 24 vom 28. November 2007, 
c) Zweite Satzung zur Änderung der Satzung der Hansestadt Rostock zur 
Erhebung der Kurabgabe (Kurabgabesatzung) vom 6. März 2017, 
veröffentlicht im Amts-und Mitteilungsblatt der Hansestadt Rostock Nr. 
5 vom 15. März 2017 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Dritte Satzung zur Änderung der Satzung der 
Hanse- und Universitätsstadt Rostock zur 
Erhebung der Kurabgabe (Kurabgabesatzung) 
 
 
Aufgrund des § 5 der Kommunalverfassung für das Land 
Mecklenburg-Vorpommern (Kommunalverfassung - KV M-V) in der 
Fassung der Bekanntmachung vom 13. Juli 2011 (GVOBl. M-V S. 777), 
zuletzt geändert durch Artikel 4 des Gesetzes vom 9. April 2020 
(GVOBl. M-V S. 166, 179), und der §§ 1, 2 und 11 des 
Kommunalabgabengesetzes - KAG M-V in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 12. April 2005 (GVOBl. M-V S. 146), zuletzt 
geändert durch Artikel 4 des Gesetzes vom 9. April 2020 (GVOBl. M-
V S. 166, 179) hat die Bürgerschaft der Hanse- und Universitätsstadt 
Rostock auf ihrer Sitzung am 21.04.2021 folgende Satzung 
beschlossen: 
  
§ 1 Änderungen 
 
Die Satzung der Hanse- und Universitätsstadt Rostock zur 
Erhebung der Kurabgabe (Kurabgabesatzung) vom 5. November 
2001, veröffentlicht im Amts- und Mitteilungsblatt der Hansestadt 
Rostock Nr. 23 vom 14. November 2001, zuletzt geändert durch die 
Zweite Satzung zur Änderung der Satzung der Hansestadt Rostock 
zur Erhebung der Kurabgabe (Kurabgabesatzung) vom 6. März 2017, 
veröffentlicht im Amts- und Mitteilungsblatt der Hansestadt 
Rostock Nr. 5 vom 15. März 2017, wird wie folgt geändert: 
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Anlage 2 zur Beschlussvorlage  
Nr.  

Gegenüberstellung der Zweiten und der Dritten Satzung zur Änderung der Satzung der Hanse- und Universitätsstadt Rostock zur Erhebung der Kurabgabe 
(Kurabgabesatzung) 
 
Die dargestellten Änderungen beziehen sich ausschließlich auf §§ 4 und 8 der Satzung der Hanse- und Universitätsstadt Rostock zur Erhebung der 
Kurabgabe. Die Satzung verbleibt ansonsten unberührt.   

2 
 

 
 
 
 
 
 
 
§ 4 Kurabgabe 
 
[…] 
 
(3) Die Kurabgabe beträgt je Tag: 

 
Hauptsaison vom 1. Mai -30. September,  
Nebensaison vom 1. Oktober -30. April. 

 
[…] 
 
 
 

 Hauptsaison Nebensaison 
 voll ermäßigt voll ermäßigt 
Seebad Warnemünde 
(Zone 1) 

2,25 EUR 1,50 EUR 1,50 EUR 1,00 EUR 

Seebad Diedrichshagen  
(Zone 2) 

1,50 EUR 1,00 EUR   

Seebad Hohe Düne  
(Zone 3) 
Seebad Markgrafenheide  
(Zone 3) 

1,75 EUR 
 
1,75 EUR 

1,25 EUR 
 
1,25 EUR 

  

a) Die Bezeichnung der Kurabgabesatzung wird wie folgt geändert: 
„Satzung der Hanse- und Universitätsstadt Rostock zur 
Erhebung der Kurabgabe (Kurabgabesatzung)“. 

b) In § 1 und § 5 Abs. 1 Punkte 1 und 4 sowie in § 8 Abs. 1 VIII wird 
der Wortlaut „Hansestadt Rostock“ wie folgt ersetzt: „Hanse- 
und Universitätsstadt Rostock“. 

c) § 4 Abs. 3 erhält folgende Fassung: 
 

 (3) Die Kurabgabe beträgt je Tag: 
 

 ganzjährig 
 voll ermäßigt 
Seebad Warnemünde (Zone 1) 2,25 EUR 1,50 EUR 
Seebad Diedrichshagen (Zone 2)   
Seebad Hohe Düne (Zone 3) 
Seebad Markgrafenheide (Zone 3) 
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Anlage 2 zur Beschlussvorlage  
Nr.  

Gegenüberstellung der Zweiten und der Dritten Satzung zur Änderung der Satzung der Hanse- und Universitätsstadt Rostock zur Erhebung der Kurabgabe 
(Kurabgabesatzung) 
 
Die dargestellten Änderungen beziehen sich ausschließlich auf §§ 4 und 8 der Satzung der Hanse- und Universitätsstadt Rostock zur Erhebung der 
Kurabgabe. Die Satzung verbleibt ansonsten unberührt.   

3 
 

 
§ 8 Pflichten und Haftung der Quartiergeberinnen und Quartiergeber 
 
[…] 
 

(2) Die Quartiergeberinnen oder Quartiergeber und die kurabgabe-
pflichtigen Personen haften gesamtschuldnerisch für die Abgabe-
schuld. Das Gleiche gilt für Betreiberinnen oder Betreiber von 
Camping-, Zelt- und Bootsliegeplätzen. 

 
[…] 
 

 

d) § 8 Abs. 2 erhält folgende Fassung: 
 

(2) Zur Frage der Haftung für die rechtzeitige und vollständige 
Einziehung und Abführung der Kurabgabe wird auf die Regelung 
in § 11 Abs. 3 Kommunalabgabengesetz (KAG M-V) verwiesen. 

 
 
 
 
§ 2 Inkrafttreten 
 
Diese Satzung tritt am Tage nach der öffentlichen 
Bekanntmachung in Kraft. 
 
Rostock,  
 
Claus Ruhe Madsen 
Oberbürgermeister 
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Kurabgabekalkulation

IST-Kosten Kalkulation
2019 2021

Kosten gesamt 3.325.000,00 3.325.000,00

davon abgaberelevant 2.816.000,00 2.816.000,00

Kurabgabe 2.068.000,00 2.575.000,00

Nicht gedeckter Aufwand 748.000,00 241.000,00

Deckungsquote 73% 90%

Kurabgabe lt.Satzung Zeitraum

2019 2021

Warnemünde
Hauptsaison 01.05.-30.09. 2,25 2,25
ermäßigter Satz 01.05.-30.09. 1,50 1,50
Nebensaison 01.10.-30.04. 1,50 2,25
ermäßigter Satz 01.10.-30.04. 1,00 1,50

Diedrichshagen
Hauptsaison 01.05.-30.09. 1,50 2,25
ermäßigter Satz 01.05.-30.09. 1,00 1,50
Nebensaison 01.10.-30.04. 0,00 2,25
ermäßigter Satz 01.10.-30.04. 0,00 1,50

Hohe Düne & Markgrafenheide
Hauptsaison 01.05.-30.09. 1,75 2,25
ermäßigter Satz 01.05.-30.09. 1,25 1,50
Nebensaison 01.10.-30.04. 0,00 2,25
ermäßigter Satz 01.10.-30.04. 0,00 1,50

Betrag in EURO

Seite 1
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Kalkulation der Erlöse aus der Erhebung der Kurabgabe auf Grundlage des Jahres 2019

Ortsteil Zeitraum
abgabepflichtige 

Übernachtungen*
voll oder 
ermäßigt

Ist-Abgabe pro 
Person u. Tag

Einnahmen aus 
Kurabgabe 2019

Abgabe ab 
01.05.2021

Einnahme aus 
Kurabgabe

Warnemünde Nebensaison 9.500 ermäßigt 1,00 9.500,00 1,50 14.250,00

Warnemünde Nebensaison 372.000 voll 1,50 558.000,00 2,25 837.000,00

Warnemünde Hauptsaison 17.000 ermäßigt 1,50 25.500,00 1,50 25.500,00

Warnemünde Hauptsaison 464.000 voll 2,25 1.044.000,00 2,25 1.044.000,00

Diedrichshagen Nebensaison 500 ermäßigt 0,00 0,00 1,50 750,00

Diedrichshagen Nebensaison 2.700 voll 0,00 0,00 2,25 6.075,00

Diedrichshagen Hauptsaison 4.400 ermäßigt 1,00 4.400,00 1,50 6.600,00

Diedrichshagen Hauptsaison 76.500 voll 1,50 114.750,00 2,25 172.125,00

Hohe Düne & Markgrafenheide Nebensaison 1.300 ermäßigt 0,00 0,00 1,50 1.950,00

Hohe Düne & Markgrafenheide Nebensaison 27.300 voll 0,00 0,00 2,25 61.425,00

Hohe Düne & Markgrafenheide Hauptsaison 4.100 ermäßigt 1,25 5.125,00 1,50 6.150,00

Hohe Düne & Markgrafenheide Hauptsaison 257.500 voll 1,75 450.625,00 2,25 579.375,00

2.211.900,00 2.755.200,00

netto 2.067.196,26 netto 2.574.953,27

* Die Daten wurden auf der Grundlage des Kurabgabe-Erfassungssystems AVS hochgerechnet.

Seite 2
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Kurabgaberelevante Kosten 2019

Kosten gesamt
davon 

abgaberelevant

1. Seebad und Kurwesen gesamt 2.140.342,47 2.107.052,05
   darunter: Veranstaltungen (inkl. anteiliger Kosten 

Warnemünder Woche, Sport Beach Arena und 
DFB-Event) 276.502,67 276.502,67

Strandbewirtschaftung (inkl. Reinigung und 
Müllentsorgung) 179.012,40 179.012,40

Strandbewachung 49.662,08 49.662,08

Wasserrettungsdienst (inkl. Ausstattung) 322.794,99 322.794,99

Personalkosten Seebad incl.Technik 1.033.657,98 1.000.367,56
Allgemeinkosten ( Afa, div. Büro-, Fahrt- u.a. 
Nebenkosten, Erfassung Kurabgabe, ant. 
Kosten Gebäude Vogtei) 278.712,35 278.712,35

2. Tourist-Informationen 787.981,06 453.083,76

3. Verwaltungsumlage 396.193,50 256.204,41

3.324.517,03 2.816.340,22

Seite 3
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Nr. Kurort Hauptsaison Erw. Tageskurkarte Erw.

1 Bad Doberan HS 2,00 €              wie Kurabgabe

2 Waren (Müritz) HS 2,00 €              Nein

3 Bad Sülze ganzjährig 1,10 €               Nein

4 Kaiserbäder Insel Usedom HS 2,70 €               wie Kurabgabe

5 Boltenhagen HS 2,10 €               Nein

6 Graal-Müritz HS 2,00 €              wie Kurabgabe

7 Heiligendamm HS 2,00 €              wie Kurabgabe

8 Zingst HS 2,80 €              Keine

9 Ahrenshoop HS 2,50 €              01.05. - 30.09.
01.10. - 30.04.

2,50 €
1,50 €

10 Altefähr ganzjährig 1,20 €               wie Kurabgabe

11 Baabe HS 2,35 €               wie Kurabgabe

12 Binz ganzjährig                2,80 € wie Kurabgabe

13 Breege-Juliusruh HS 1,50 €               

14 Dierhagen HS 2,50 €              wie Kurabgabe

15 Göhren 
Ostseebad und Kneippheilbad HS 2,70 €               wie Kurabgabe

16 Hiddensee HS 2,00 €              01.04. - 31.10.
01.11. - 31.03. 2,00 €

17 Karlshagen HS 2,30 €              wie Kurabgabe

Anlage 4 zur Beschlussvorlage 
Nr. 

Kurabgabe 2020 in Kurorten und Heilbädern in Mecklenburg-Vorpommern (Auszug)

1

Aktenmappe - 12 von 15



Nr. Kurort Hauptsaison Erw. Tageskurkarte Erw.

18 Koserow HS 2,00 €              wie Kurabgabe

19 Ostseebad Kühlungsborn HS 2,00 €              wie Kurabgabe

20 Loddin HS 2,00 €              wie Kurabgabe

21 Lubmin HS 1,60 €              01.05. - 30.09. 1,70 €

22 Mönchgut 
(Thiessow, Middelhagen, Gager/Groß Zicker) ganzjährig 1,25 €               wie Kurabgabe

23 Nienhagen HS                 1,50 € wie Kurabgabe

24 Poel HS 2,00 €              wie Kurabgabe

25 Prerow HS 2,50 €              wie Kurabgabe

26 Rerik HS 2,00 €              wie Kurabgabe

27 Sellin HS 3,50 €              wie Kurabgabe

28 Trassenheide HS 2,30 €              01.05. - 31.10.
01.11. - 30.04.

2,50 €
1,00 €

29 Ueckermünde HS 1,80 €              wie Kurabgabe

30 Ückeritz HS 2,00 €              wie Kurabgabe

31

Warnemünde
     OT Diedrichshagen
     OT Hohe Düne/  
            Markgrafenheide

HS

 2,25 €
1,50 €
1,75 € Keine

32 Wustrow HS 2,00 €              wie Kurabgabe

33 Zempin HS 2,30 €              wie Kurabgabe

34 Zinnowitz HS 2,50 €              wie Kurabgabe

35 Krakow am See HS 1,50 €               Nein

36 Malchow HS 1,00 €              wie Kurabgabe
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37 Plau am See HS 1,50 €               Keine

38 Barth HS                 1,20 € wie Kurabgabe

39 Born/Darß ganzjährig 2,50 €              wie Kurabgabe

40 Dranske HS 1,50 €               

41 Feldberg
Kneippkurort und Erholungsort HS 1,50 €               wie Kurabgabe

42 Fuhlendorf

43 Glowe HS 1,50 €               wie Kurabgabe

44 Göhren-Lebbin HS 2,00 €              wie Kurabgabe

45 Klausdorf

46 Klink HS 2,00 €              wie Kurabgabe

47 Lancken-Granitz HS 1,10 €               wie Kurabgabe

48 Lohme/Rügen HS 1,00 €              wie Kurabgabe

49 Mirow HS                1,00 € wie Kurabgabe

50 Mönkebude HS                1,00 € wie Kurabgabe

51 Priepert HS                 1,20 € wie Kurabgabe

52 Prora ganzjährig                2,80 € wie Kurabgabe

53 Pruchten

54 Putbus HS 2,00 €              wie Kurabgabe

55 Putgarten HS 1,50 €               Keine

56 Rechlin HS 1,50 €               wie Kurabgabe

staatlich anerkannter Erholungsort seit Mai 2018, Satzung in 
Erarbeitung

staatlich anerkannter Erholungsort seit September 2018, 
Satzung in Erarbeitung

staatlich anerkannter Erholungsort seit September 2018, 
Satzung in Erarbeitung
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57 Ribnitz-Damgarten HS 1,50 €               wie Kurabgabe

58 Röbel/Müritz HS 1,50 €               wie Kurabgabe

59 Saal

60 Sassnitz HS 1,50 €               wie Kurabgabe

61 Sternberg HS 1,00 €              Keine

62 Stralsund

63 Wesenberg

64 Wieck/Darß HS 2,50 €              wie Kurabgabe

65 Wiek/Rügen HS 1,25 €               keine

66 Wustrow/Seenplatte HS                 1,20 € wie Kurabgabe

67 Zierow HS                1,00 € 01.04. - 31.10. 2,00 €

68 Zislow ganzjährig 1,00 €              wie Kurabgabe

Heilbäder
Kurort mit Peloidkurbetrieb
Seeheilbäder
Seebäder
Luftkurorte
Erholungsorte

Quelle: Bäderverband Mecklenburg-Vorpommern

Stand: 12.2020

staatlich anerkannter Erholungsort seit September 2018, 
Satzung in Erarbeitung

Kurabgabesatzung in Erarbeitung

Kurabgabesatzung in Erarbeitung

4

Aktenmappe - 15 von 15


	Vorlage
	Anlage  1 Anlage 1 Kurabgabe 2021_dritte Satzung zur Änderung_Kurabgabesatzung_final
	Anlage  2 Anlage 2 Kurabgabe 2021_Gegenüberstellung_dritte und zweite Satzung_Kurabgabesatzung_final.docx
	Anlage  3 Anlage 3 Kalkulation_Kurabgabe 2021_02.03.2021
	Anlage  4 Anlage 4_Kurabgabe in MV - Übersicht 2020_Auszug.xls

